
4. Sede Unterbrechung einer Schwangerfchaft durch Ärat-
fihen Eingriff ift der Gutachterftelle ER dreiie
nach Vornahme des Eingriffs vom ausfÅhrenden Arzt zu
melden. Bft der Eingriff auÇerhalb der Kranfenanftalt vor-
genommen worden, jo ift in der Anzeige Åber die Schwanger:
Ihaftsunterbrechung gemÄÇ Artikel 9 Abf. 2 der Vierten Berord-
nung zu begrÅnden, weshalb der Eingriff nicht in einer Rran-
fenanftalt vorgenommen ift. AuÇerdem ift Meldung von Un-
fruchtbarmachung zu erftatten, wenn die Gutachterftelle da-
mit befaÇt war. Der Leiter der Gutachterftelle meldet dem
zuftÄndigen Amtsarzt die Patientin, fÅr die er Unterbrechung
einer Schwangerjchaft abgelehnt hat, damit dem Amtsarzt
Gelegenheit zur NachprÅfung des weiteren Verhaltens der
Patientin gegeben ift. .

x

Nah AUbichluÇ des Verfahrens hat die Gutachterftelle die
Unterlagen der Landes- oder Provinzftelle der ABD ein-
weichen, Die die Unterlagen mindeftens 10 Iahre Iang.ver-
jhloflen aufbewahrt. Kine AushÄndigung der Unterlagen
oder die GewÄhrung einer Einfichtnahme in die Unterlagen,
3. B. zum Smwede wifjenschaftlicher Auswertung, ift nur mit
Yuftimmung meines Stellvertreters zulÄffig.

XI

Die Leiter der Gutachterftellen und Amtsleiter der KBD,

fowie die bei diefen Stellen tÄtigen Perfonen find zur er:
ihmwiegenbheit verpflichtet.

XI

Die Gutachter haben feinen Anfpruch auf VergÅtung. Die

GebÅhren fÅr die Gutachten fest entjprechend den hierfÅr vom

Reichsminifter des Innern im Einvernehmen mit dem Reichs:

arbeitsminijter aufgeftellten und von der KBD bejonders be-

fanrÉt gegebenen GebÅhrenfÄgen der Leiter der Gutachterftelle

fe. Bei Privatpatienten hat der beantragende Arzt an der

im Vordrud vorgefehenen Stelle anzugeben, welche Staffel
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der GebÅhrenfÄge fÅr den Patienten in Betracht fommt. Die

GebÅhren zieht der zuftÄndige Amtsleiter der KBD ein.

Die eingezogenen BetrÄge werden gefondert als Einnahme der

Gutachterftelle verwaltet. Es ift Åber fie gefondert Buch zu

fÅhren.

XII

Mein Stellvertreter ftellt die SÄge fÅr die Eritattung von

Unfoften der Gutachter auf. Die begutachtenden Ñrzte teilen

ihre Lmfoften dem zuftÄndigen Amtsleiter der KBD mit.

Diefe jet die HÖhe der Unkoften im Einzelfalle feft und Åber:

mweift dem Arzt den feitgeftellten Betrag.

Ivy:

Der Leiter der Gutachterftelle ftellt die Unkoften der Gut:

achterftelle auf und teilt fie dem zuftÄndigen Amtsleiter der

KBD mit. Die Unkoftenaufftellungen bedÅrfen der Genehmi-

gung meines Stellvertreterd. Sie werden in eriter Linie von

ftritten.

XV.

Die nach Bezahlung der Unkoften der Gutachter und der

Gutachterftelle verbleibenden BetrÄge werden zur UnterftÅgung

notleidender Ñrzte und deren Hinterbliebenen verwendet.

XVI

Mein Stellvertreter erlÄÇt die weiteren Beftimmungen zur

DurchfÅhrung diefer Anordnung. Er kann den Gutachterftellen

fÅr die DurchfÅhrung Weifungen erteilen und Åberwacht ihre

TÄtigkeit.

xVIi

Diefe Anordnung tritt am 1. Oktober 1935 in Kraft.

Berlin, den 6. Auguft 1935

Der ReichsÄrztefÅhrer

Dr. Wagner

Auf Grund des $ 17 des Gefeges zur DerhÅtung erbkranken

Uahwudjes wird zur AusfÅhrung des Gejeges vom 26. Juni 1955

(Reihsgejegblatt I Seite 773) hiermit verordnet!

Artikel 1

Die Unterbregung der Schwangerjhaft nadÉ $ 10a des GejeÇes
zur DerhÅtung erbkranken Hadhmwudjes und die Unfruchtbar-
madung follen nad MÖglichkeit gleichzeitig durdhgefÅhrt werden.

Artikel 2

Der Unterbredung der Schwangerihaft im Sinne des $ 14 des
Cejeges jteht vie TÖtung eines in der Geburt befindlichen Kindes
gleich.

Artikel 3 P .$

Die Einwilliaung zur Schwangerjhaftsunterbrediung na 10a

und zur HN HL Schwangerjhaftsunterbrehung oder

Entfernung der KeimdrÅjen nad $ 14 bes GejeÇes ijt von dem-

ienigen zu erklÄren, an dem der Eingriff vorgenommen werden

ioll. Kann ihm nach Anficht des Amtsarjtes die Bedeutung der

Mafnahme nicht veritÄndlich aemadÉt werden, fo ijt, die Einwilli-

gung des gefeglichen Dertreters oder des Pflegers erforderlich.

Artikel 4 beit statthaft

Ohne die Einwilligung (Artikel 3) ijt der Eingrifj nur ltatthaft,
wenn errt Gefahr fÅr Leben oder Gejundheit
nit aufgejhoben werden kann.

(1) Eine Unfruhtbarmadhung oder Schwangerihaftsunterbrehung
gemÄk S 14 Abjag 1

dap er megen unmittelbarer

Gefahr fÅr Ceb Gefundheit nicht aufgeihoben werden Rann.

(2) Der ki her Gkncitertelle bedarf es nidt, ae DE

Unftustbarmadung dadurd; bewirkt wird, daf erkrankte Teile

"Artikel 6
(1) Der Reichsminifter des Innern bildet nadÉ Bedarf GutadÉter-

Stellen, die darÅber entiheiden, ob gejundheitlihe GrÅnde die
Unterbredung der Schwangerihaftoder die Unfruhtbarmadhung
erfordern. \ i

(2) Der Reichsminijter des Innern erlÄÇt Richtlinien Åber die
Dorausjegungen, unter denen jolhe GrÅnde als vorhanden an-
aujehen find

(5) Der Leiter der Gutadhterftelle wird von dem Reidhsminijter
des Innern berufen und abberufen., .

RÉtikel 7
(1) Der Leiter der Gutadhteritelle regelt die Beitellung von Ñrzten

zu Gutadtern und beitimmt die Reihenfolge ihrer Heranziehung
zur GutadhtertÄtigkeit. Zum Gutadhteramt dÅrfen nur Ñrjte
ariiher Abjtammung im Sinne der Ziffer 2 Abjak É der Eriten
Derordnung zur DurdfÅhrung des Gefeges zur Wiederheritellung
des Berufsbeamtentums vom 11. April 1933 (Reichsgejekblatt I
Seite 195) berufen werden Don der GutadhtertÄtigkeit ift der Arzt

von kann der Reidhsminiiter des Innern zulaffen.
(2) Die Berufung als Gutadter kann nicht abgelehnt werden.

Åber Einwendungen eines Arztes gegen feine Heranziehung zur
GutactertÄtigkeit im Einzelfall entiheidet der Ceiter der Gut-

adhÉterjtelle. Über eine Bejchwerde hiergegen entjheidet endgÅltig
der Reihsminifter des Innern. hlergeg id N}

Artikel 5
(1) Sur Einleitung des Derfahrens bei der- Gutadhteritelle bedarf

es des jhriftlihen Antrags eines approbierten Arztes.
(2) Die Gutaditerftelle TÄÇt jeden einzelnen Fall durch zwei appro-

bierte Ñrzte Ihriftlih bequtadhten. Dieje jollen ihr Gutahten nad
verjÖnliher Unterfuhung des Betroffenen in der Weije eritatten,
dak vor AbicluÇ des Derfahrens keiner von dem Gutachten des
anderen Kenntnis erhÄlt. {
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(5) Stimmen die Gutachten im Ergebnis Åberein iQ ájo ijt ent-a nerlaiten, Andernfalls entjcheidet der tee in su.a ) Beiziebung eines Obleer Mirteellemne ung Oberautadhters oder auf Grund

n Artikel 9
(1) Die Unterbredung der Schwangerfhaft nad) $ ie di) Q 10:

Unfruchtbarmadjung, Unterbredung der manselati u hieEntfernung der KeimdrÅfen nad S 14 des GefeÇes dÅrfen nur ineiner Krankenanftalt von einem approbierten Arzt vorgenommenBlaa ooenenoimmen werden von einemat, ahren als GutadÉt ili
nn ter (Oberqutadhter) beteiligt

(2) Die Unterbrehung der Shwangeridaft kann a i
Krankenanjtalt vorgenommen werden, wenn die BerÖÇeruna. in ieKrankenanjtalt eine ernite Gefahr fÅr das Leben oder die Gejund-beit der Schwangeren mit fit) bringen wÅrde. In der Anzeige Åberdie, enge aemÄk Artikel 12 it au be-arÅnden, wesha er Einariff nicht in eine [en ) t Krankenanjtalt vor-

RÉtikel 16
(1) Die Koften der Unterbrediung der Schwanaeridhaft nadÉ $

ces Gefekes find nadÉ den Dorjcriften Åber N Ne m
fruchtbarmadung Erbkranker zu tragen,

(2) Die Kojten eines Einariffs acmÄÇ S 14 des Gefekes ie di
Kojten des Gutaditerverfahrens trÄat fÅr die bei ar As
lihen Krankenkajje oder einer Erfagkrankenkafje geaen Krankheit
verfiherten Derjonen und ihre anfprudhsberechtiaten Familienange-
bÖrigen die Krankenkafje. Bei HilfsbedÅrftigen fallen diefe Koften der
Öffentliben FÅrjorge, bei FÅrjorgezÖglingen dem TrÄger der
Kojten der FÅrforaeerziehung zur Lajt; infoweit finden die Dor-
Ihriften Åber die Koften der Unfruchtbarmadung Erbkranker ent-
fprehende Anwendung.

Artikel 11
(1) Der Reidhsminifter des Innern beftimmt im Einvernehmen

mit dem Reidsarbeitsminiiter die GebÅhrenfÄÇe fÅr das Gutadter-
rerfahren.

(2) Der Reihsminijter des Innern bejtimmt das NÄhere Åber die
Fejtjegung und die Derwendung der GebÅhren. Der Reidsminijter
des Innern bejtimmt ferner das Derfahren, in dem die GebÅhren
eingezogen werden

(5) Der GutadÉter bat keinen Anjprud auf DergÅtung; jedo
werden ibm feine Unkojten erjett. ar

Artikel 12
(1) Iede Unterbrehung der Schwangerjhaft jowie jede vor Doll-

endung der 32. Scwangeridhaftswohe eintretende Fehlgeburt
(Frudtabgang) oder FrÅbaeburt find binnen drei Tagen dem zu-
ttÄndigen Amtsarzt jhriftlih anzuzeigen.

(2) Sur Anzeige find verpflidtet:

1. der binzugezogene Art,

2. die hinzugejogene Hebamme,

N

5.1 zur_Bilfelei i hlgeburt (3
. onjt zur Bilfeleijtung bei der Fe FrusÉ.

5 unL FrÅhgeburt hinzugezogene Derjon, mit Aus.

nahme der Derwandten, DerihwÄgerten umd der ii

Bausitand der Schwangeren aehÖrenden Perjonen.

= ge : i tehenden Rei
(3) Jedoch tritt die Derpflihtung der in der vor] N Reiben.

folge ae genannten Perjonen nur dann ein, ee ein frÅher
genannter Derpflicteter nicht vorhanden oder am ber Eritattung
der Anzeige verhindert ilt. B er

(4) Bat eine Gutacterftelle Åber die SulÄlligkeit ber Unter.
hredung der Schwangerihaft gemÄÇ Artikel 5 entjhieden, jo hat
der Bun Craft vornehmende Arzt auÇerdem der Gutadhterften,

binnen drei Tagen nad) dem Eingriff hiervon Anzeige zu erjtatten,

Artikel 15

Artikel 8 der Derordnung zur AusfÅhrung des Gejehes 3ur Der.

hÅtung erbkranken Madwudjes vom 5. Dezember 1955 (Reis.

acjegblatt I Seite 1021) erhÄlt folgenden zweiten Abjag:

àDenn eine Gutaditerjtelle befragt war, ilt auÇerdem dem

Seiter diefer Gutadteritelle binnen drei Tagen nad dem Ein.
ariff Anzeige zu erjtatten.â

Artikel 14

(1) Wer den Dorjdriften des Artikels 5 ázuwiderbandelt, wir),

foweit nicht nad anderen Dorjchriften eine hÖhere Strafe verwirk,
ilt, mit GefÄngnis beitraft.

(2) Wer vorfÄglich oder fahrlÄffig der ihm in den Artikeln 12 un
13 auferlegten Anzeigepflict zuwiderhandelt, wird mit Gelditrafz

bis zu einhundertfÅnfzig Reihsmark beitraft.

Artikel 15

(1) Die Reidhsminifter des Innern und der Jujtizs RÖnnen Be.

jtimmungen darÅber treffen, ob und in weldem Umfange von den
GefundheitsÄmtern und Erbaefundheitsgerichten BehÖrden und Par-
teidienftitellen AuskÅnfte Åber die DurchfÅhrung von Derfahren
auf Unfrudtbarmadung erteilt werden dÅrfen.

(2) Auf die Beamten, Angeitellten und Arbeiter der Stellen, denen
Auskunft erteilt wird, findet S 15 des Gejeges zur DerhÅtung erb-
kranken Nadhwudjes Anwendung.

Artikel 16

Der Reidhsminijter des Innern kann feine Befugnilje gemÄf
Artikel 6, 7 und 11 Abjak 2 Sat É auf andere Stellen Åbertragen.

Artikel 17

Die Derordnung tritt am Tage nad der DerkÅndung in Kraft;
jedod treten die Artikel 5 bis 8 erjt am I. Oktober 1935 in Kraft.

Berlin, den 18. Juli 1935

Der Reihsminijter des Innern

Frik

Der Reihsminijter der Jujtiz

I. D.: Dr. Shlegelberger

Die Frage der ZulÄffigkeit der Schwangerjchaftsunter-

bredung und Unfruchtbarmadhung hat die GemÅter zu allen

Seiten und die Gejesgeber vieler LÄnder bejchÄftigt und die

verjhiedenjte Beantwortung gefunden. Dort, wo es jidy um

die Perfon, um Eingriffe in die KÖrperliche atur des Ein-

zelnen handelt, dort haben politifche oder religiÖfe KrÄfte ein

befonderes Feld fÅr ihre BetÄtigung gejudt, wobei jie jich

darauf beriefen, hÖdhite jittlihe Grundrechte zu vertreten. Im

nationalfozialiftiichen Staat Rann der MaÇjtab fÅr eim jitt-

lihes Gebot nur darin gefunden werden, was der Erhaltung

und FÖrderung des gefamten Dolkes dient. Don diejfem Stand-

punkt aus ijt die gejeglidye Regelung erfolgt.

Daraus eraibt fid) zweierlei:

1. Do es gilt, Gefahren, die aus dem Derhalten eines Ein-

zelnen entjtehen, von der Gefamtheit abzuwenden, oder wo Be-

Itrebungen zur Erhaltung der Art und Rajje des Dolkes durch

das Derhalten eines Einzelnen gehemmt werden, jeten die

DerhÅtungsmaÇregeln des Stantes ohne RÅdjicht auf den

Willen des Einzelnen ein.

2. Soweit ein allgemeines Interejje den Eingriff nicht er-

fordert, kann der Wille des Einzelnen berÅcjichtigt werden.
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Es joll hier nicht im einzelnen dargelegt werden, wie dieje
GrundfÄge in der gefamten in Betraht kommenden Gejeh-
gebung verwirklicht worden find und es joll auch nicht in eine
rechtlihe WÅrdigung der einzelnen auftretenden Fragen ein-
getreten werden. Das mag jpÄteren Darjtellungen vorbehalten
bleiben. Es handelt fich jegt nur darum, den Arzt auf die Be-
ftimmungen aufmerkjam zu machen, die [hon jest von ihm be-
jondere BeadÉtung erfordern.

Das áGejet zur DerhÅtung erbkranken Tahwuchjes vom
14. Juli 1933 (RGBI. I S. 529) regelt erjhÖpfend, wann je-
mand aus eugenifcden GrÅnden unfruchtbar gemacht werden
kann. Es jteht nicht im Belieben des Einzelnen, ob er jih un-
fruchtbar machen lafjen will. Die Unfruhtbarmadjung erfolat
auch gegen feinen Willen. HÖhere Interefjen zwingen, die Ent-
Iheidung ausjhlieÇlih in die Hand des Staates zu legen.
Die Erbgejundheitsgerichte entjcheiden, ob jemand unfrudt-
bar zu maden ijt.

Diejes Gefeg, das nunmehr feit 1% Jahren durchgefÅhrt
wird, hat nun, und zwar zum eriten Male durd; Gejeg vom
26. Juni 1935, eine Ñnderung, richtiger ge i Än-
zung erfahren. g, richtiger gejagt eine Erg


